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NGG. Wir bei Buck. 

B
ild

er
: ©

JL
-P

fe
ife

r /
 ©

N
ej

ro
n 

Ph
ot

o—
sh

ut
te

rs
to

ck
 

SINGEN, 18. April 2024  

Einigung in 3. Verhandlungsrunde: 

Insgesamt 8,6% mehr*! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen,   
bei der 3. Tarifverhandlung am 17.04.2024 haben 
wir einen guten Kompromiss finden können! 
 

Arbeitgeber hat Wort gehalten 

Euer Arbeitgeber hat seine Zusage, zu der wir ihn in 
der Betriebsversammlung zwei Tage zuvor aufgefor-
dert haben, eingehalten. Er hat sich tatsächlich noch-
mal deutlich bewegt.  
 

Tariferhöhung in 3 Stufen 

So haben wir in angenehmer und konstruktiver  
Atmosphäre folgende Eckpunkte abgeschlossen: 
 

 1. Tariferhöhung zum 1.5.2024 um 4,0 % 
 2. Tariferhöhung zum 1.9.2024 um 2,0 % 
 3. Tariferhöhung zum 1.1.2025 um 90 Euro 

in allen Tarifgruppen 
 Die Azubivergütungen steigen entsprechend 
 Für März und April 2024 insgesamt 200 € 

Inflationsausgleichspauschale (netto) 
 Im Oktober 2024 weitere 250 € IAP sowie der 

Zusage, im Herbst noch einmal über eine mögli-
che Erhöhung dieses Betrags zu sprechen (dafür 
bleibt die Jahressonderzahlung 2024 eingefroren) 
 Der verbilligte Teigwarenbezug wird auf 10 kg 

pro Monat und Arbeitnehmer*in verdoppelt 
 Die Laufzeit des neuen Tarifvertrags geht bis 

zum 30.9.2025. 

* im Eckentgelt 

 

Soziale Komponente enthalten 

Mit den drei aufeinander folgenden Erhöhungsstufen 
steigt das Eckentgelt (Facharbeiter*in) in Tarifgruppe 
6 um insgesamt 8,6% bzw. rd. 284 €. 
 

Weil die 3. Stufe eine für alle Tarifgruppen gleicher  
Euro-Betrag ist, steigt das Entgelt beispielsweise in 
Tarifgruppe 2 sogar um insgesamt rd. 9,2%. Das ist 
eine soziale Komponente, von der die unteren Ein-
kommensgruppen überproportional profitieren. 
 

Die Laufzeit bietet dem Unternehmen eine längere 
Planungssicherheit. Sie ist aber nicht zu lange:  
Bereits im Herbst 2025 wird wieder verhandelt. 
 

Wir meinen deshalb:  

Ein guter Abschluss, der eure  

Einkommen nachhaltig verbessert! 

Jetzt Mitglied werden! 
 

Nur Gemeinsam Geht‘s! 
Online Mitglied werden unter  
suedwest.ngg.net oder hier: 

Deine NGG-Tarifkommission: 
Kuno Kessel, Nasuf Ademi, Peter Strigel, Christi-
an Trompeter (NGG), Verhandlungsleiter: Burk-

hard Siebert, NGG-Regionsgeschäftsführer 

mailto:region.schwarzwald-hochrhein@ngg.net
https://www.shutterstock.com/de/g/ljpfeifer


Per Post an: NGG Region Baden-Württemberg Süd I Schwarzwaldstraße 30. I 78224 Singen  
oder per Mail an region.bwsued@ngg.net 

Gesicherten Anspruch haben nur Gewerkschaftsmitglieder! 

Rechtlich gesicherte und klagbare Ansprüche 

aus Leistungen aus dem Tarifvertrag haben 

grundsätzlich nur gewerkschaftlich organisierte 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Mitglied hast du noch mehr Vorteile 

www.ngg.net/vorteile 
 

Dazu das Bundesarbeitsgericht 
 

„… Der tarifgebundene Arbeitgeber ist nicht ver-
pflichtet, auf Grund des so genannten Gleichbe-
handlungsgesetzes seinen nicht tarifgebundenen 
Arbeitnehmern das zu gewähren, was er auf Grund 
eines Tarifvertrages den tarifgebundenen Arbeit-
nehmern zu gewähren verpflichtet ist …“ 
 

Das steht im Tarifvertragsgesetz 
 

§2 (1)   Tarifvertragsparteien sind Gewerkschaften, 
einzelne Arbeitgeber sowie Vereinigungen von Ar-
beitgebern. 
§4 (1)    Die Rechtsnormen des Tarifvertrages, … 
gelten unmittelbar und zwingend zwischen den beider-
seits Tarifgebundenen, die unter den Geltungsbereich 
des Tarifvertrags fallen. 

§4 (4)   Ein Verzicht auf entstandene tarifliche Rechte 
ist nur in einem von den Tarifvertragsparteien gebillig-
ten Vergleich zulässig. 
 

Nur gemeinsam können wir gute 
Arbeitsbedingungen sichern. Damit 


